
Deutsche

«

·Srt1ulgesetz-SUUIM1UU
Central-Organ für das gesammte Schulwesen im Deutschen Reiche,

in Oesterreich und in der Schweiz.
·

. Redigirt von
.

It. Eduatd Kkllkts Seminar-Lehrer a. D.

Zu begehendurch alle Postansialten
und uchbandlungen Elzum

Preise
von 2 Reichsmark 25 fenn. (1 Fl.
13 Kr . öftr.) vierteljährlich.»Ern-
ielne ummern,

soweitvorrathtg,
P enn.

Erscheint jeden Donnerstag.
Anzeigen die gespaltene Petitzeile

oder deren Raum 30 Pfenn.

Beilageg ebiileL Reichsmarb

(Berlin, Michaellirchplatz 6.)

vi. Jahrgang Berlin, den 13. September 1877. Ur. 37.

Inhalt: KönigreichPreußen: Vormundschafts-Ordnung.Gesetzvom 5. Juli1875.—Ministerial-Erlaß, die Aufbringung und Verwendung des Leh-
rergehaltes, insbesondere die Verwendung eines Gehaltszuschusses aus Staatsfonds, bei Amtssuspension des Lehrers betreffend Vom 14. Juni 1877. —- Mi-

nisterial-Erlaß, die Betheiligung der Lehrer nnd der Schnlkinder an der Religionsprüfung bei Kirchenvisttationen betreffend. Vom 14. Mai 1877. — Kaiser-
thnm Oesterreich: Verordnung des Ministers für Kultus und Unterrichtvom 29. Juni 1877, Z. 2698, betreffend die von den Kandidaten des Volksschul-
lehramtes zu entrichteuden Prüfungstaxen — Verordnungdes«Ministersfür KultusvundUnterricht vom 29. Juni 1877, Z. 422 K. U. M., an alle Landes-

schnlräthe,und den Statthalter in Triest, betreffend die an Inlandtschen Lehranstalten inaushilfsweiser Verwendung stehenden Ansländer. —- Anzeigen. —-

üönigreikbpreußen
Vormundschafts-Ordnung. Gesetz vom 5. Juli 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Königvon Preußen 2c.

verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages
unserer Monarchie für den ganzen Umfang derselben, was folgt:

"

Erster Abschnitt.

Vormundschasts-Gericht.
§. 1. Das Vormundschasts-Gericht wird von Einzelrichtern

(Friedensrichtern, Amtsrichtern, Gerichtskommissarien) verwaltet.

Im Geltungsbereicheder Verordnung vom 2. Januar 1849

und im Bezirke des Appellationsgerichis zu Frankfurt.a. M.
werden zu; diesem Zwecke bei den KollegialgerichtenAaerstleL
stanz ein oder mehrere Einzelrichterernanntßf s- « -;,:;.-(»,

«: «. JEJJ

§. 2. Für dieTBormundschaftüber einen Minderjä rig7n
ist das Gericht zuständigfinidessenBezirk der Vater zu der

Zeit, in welcher die Bevormundung nöthig geworden ist, sei-
nen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufent-

halt gehabt hat.
Für eine innerhalb der gesetzlichenVormundschaft des Va-

ters erforderliche Thätigkeit des Vormundschaftsgerichts wird

die Zuständigkeitdurch den Wohnsitz oder in Ermangelung ei-

nes solchen durch den Aufenthalt des Vaters bestimmt.

§. Z· Für die Vormundschast über ein minderjährigesun-

eheliches Kind ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die

Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes ihren Wohnsitz oder in

Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt gehabt hat.
§; 4. Für die Vormundschast über einen Großjährigenist

das Gericht zuständig, in dessen Bezirk derselbe seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalt hat.
§. 5. Fehlt es an einem-der in, den §§. 2—4 angeordne-

ten Gerichtsstände,so ist das Gericht, in dessen Bezirk der Va-

ter oder die uneheliche Mutter oder der zu bevormundende

Großjährige den letzten Wohnsitz gehabt hat, und in Erman-

gelung eines solchen dasjenige Gericht zuständig, welches der

Justizminister bestimmt. -

§. 6. Für die Vormundschaft über einen Nichtpreußenwird
die Zuständigkeitdurch den Wohnsitznach Maßgabeder §§. 2—·4

bestimmt.

JU Ermangelung eines Wohnsitzes in Preußenkann das

Gericht des Aufenthaltes vorläufigeMaßregeln ergreifen. Das-
selbe hat eine Vormundschaft einzuleiten, wenn der Heimathstaat
die Sorge für den zu Bevormundenten nicht übernimmt:

.

Die Vormundschaft über einen Nichtpreußenist auf Ver-

langen der Behörden des Heimathstaates an diese abzugeben.
§. 7. Minderjährige, deren Eltern unbekannt sind, werden

von dem Gerichte unter Vormundschaft gestellt, in dessen Bezirk
sie gefunden wurden.

§. 8. Für die Pflegschaft eines Bevormundeten ist das

Gericht der Vormundschaft zuständig.
Jm Uebrigen finden für die Pflegschaft, sowie für die außer-

halb einer Vormundschaft oder Pflegschaft erforderliche Thätig-
keit des Vormundschaftsgerichts die Vorschriften der §§. 2——4,
6 entsprechendeAnwendung. Sofern diese Vorschriften nicht
anwendbarsind,»ist.das. Gericht zuständig, in dessen Bezirk-die
Angelegenheiten wahrzunehmen sind, wegen deren die Thätig-
keit des Vormundschaftsgerichts eintritt.

«

§. 9. Streitigkeiten über die Zuständigkeitmehrerer Vor-

mundschastsgerichteentscheidet endgiltig das Appellationsgericht
oder, wenn die Gerichte verschiedenen Appellationsg·erichtsbezir-
ken angehören, der Justizminister.

Das Vormundfchaftsgericht kann die Vormundschaft oder

die Pflegschaft aus erheblichen Gründen an ein anderes Vor-

mundschaftsgericht abgeben, nach Bestellung des Vormundes

oder des Pflegers jedoch nur mit dessen Zustimmung Einigen
sich die Gerichte nicht, so entscheidet nach Maßgabe der Vor-

schrift des ersten Absatzes das Appellationsgericht oder der Ju-
stizminister.

"

§. 10. Gegen die Anordnungen des Vormundschaftsgerichts
findet Beschwerde statt. Die Entscheidung erfolgt, und zwar

endgiltig in dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln

durch das Landgericht, in dem Bezirkedes Appellationsgerichts
zu Celle durch das Obergericht, in den übrigen Landestheilen
durch das Appellationsgericht —

Die Beschwerde wird bei dem Vormundschaftsgericht oder.

bei dem Beschwerdegerichteingelegt.
Die Beschwerde an das Landgericht kann ohne Mitwirkung

eines Anwaltes eingereicht werden und ist in einer Zivilkam-
mer des Landgerichts durch Rathskammerbeschlußzu erledigen.

Zweiter Abschnitt.
Vormundschaft über Minderjährige.

I. Einleitung der Vormundschaft.
§. 11. Minderjährige erhalten einen Vormund, wenn sie

nicht unter väterlicher Gewalt stehen, wenn die väterlicheGe-

walt nach den Vorschriften des bürgerlichenRechtes ruht,L oder

wenn ihr Vater selbstbevormundetwird.
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§. 12. Erlischt die väterlicheGewalt durch Verheirathung,
durch getrennte Haushaltung oder durch Entlassung des Kin-

des, ohne daß dasselbe die Rechte eines Großjährigen erlangt,
so wird der bisherige Gewalthaber gesetzlicherVormund.

Ueber ein uneheliches Kind wird der Vater einer uneheli-
chen Mutter gesetzlicherVormund, so lange das Vormundschafts-
gericht nicht einen anderen Vormund bestellt.

§. 13. Ueber ein Mündel, welcher in eine unter Verwal-

tung des Staates oder einer Gemeindebehördestehende Ver-

pflegungsanstalt aufgenommen ist, hat bis zu dessen Großjäh-
rigkeit der Vorstand der Anstalt die Rechte und Pflichten eines

gesetztlichenVormundes, so« lange das Vorniundfchaftsgericht
nicht einen anderen Vormund bestellt.

§.14. Jst ein gesetzlicherVormund nicht vorhanden, so
hat das Vormundfchaftsgericht von Amtswegen die Vormund-

schaft einzuleiten.
"

§. 15. So lange ein Vormund nicht vorhanden oder der

vorhandene Vormund bei dem Anfall eines Nachlasses an den

Mündel abwesend ist, hat das Vormundschaftsgericht das Ver-

mögen des Mündels sicher zu stellen.
Die gleiche Pflichthat jedes Vormundschaftsgericht,in des-

sen Bezirk sich Vermögen des Mündels befindet.
Sind der Vater oder die Mutter des Mündels oder groß-

jährigeMiteigenthümeranwesend, so ist die Sicherstellungnicht
-

erforderlich. .

§.16. Wird die Einleitung einer Vormundschaft nöthig,
so find die Mutter, die Stiefmutter und die großjährigen Ge-

schwister, sowie derjenige, welcher den Mündel an Kindesstatt

angenommen hat, verpflichtet, dem Vormun schaftsgerichteun-

verzüglichAnzeige zu machen.
«

·

Eine gleiche Pflicht zur Anzeige haben die Standesbeam-

ten, wenn ihnen ein Geburts- oder Sterbefall, welcherdie Ein-

leitung einer Vormundfchaft nöthig macht, oder die Geburt ei-

nes unehelichen Kindes angemeldet wird.

Wird eine Bevormundung in Folge eines gerichtlichen Ver-

fahrens nöthig, so ist das Gericht oder, wenn die Staatsan-

waltschaft in dem Verfahren mitgewirkt hat, diese verpflichtet,
das Vormundschaftsgericht zu benachrichtigen.
§. 17. Als Vormünder sind in nachstehender Reihenfolge

berufen:
1) wer ohne die väterliche Gewalt zu erwerben, den

Mündel an Kindesstatt angenommen hat;
2) wer von dem Vater in einem Testamente oder in ei-

ner gerichtlich oder notariell beglaubigten oder eigen-
händig geschriebenen und unterschriebenen Urkunde

benannt ist, sofern der Vater zur Zeit seines Todes
die väterlicheGewalt über den Mündel gehabt hat
oder unter Voraussetzung der bereits erfolgten Ge-

burt desselben gehabt haben würde, oder sofern der

Vater bis zum Tode die Vormundschaft geführt hat;
Z) die Mutter über ihre ehelichen nicht an Kindesstatt

hingegebenen Kinder;
4) wer von der Mutter in der Nr. 2 bestimmten Form

benannt ist, sofern die Mutter bis zum Tode die

Vormundschaft geführt hat;
«

ö) der Großvater väterlicher Seits;
6) der Großvater mütterlicherSeits.

Die Mutter ist nicht berufen, wenn sie mit einem Anderen

als dem Vater des Mündels verheirathet oder wenn die Ehe
mit dem Vater des Mündels durch Urtheil getrennt ist.
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Jst einer Ehefrau ein Vormund zu bestellen, so darf vor

jedem nach diesem Paragraphen Berufenen der Ehemann be-

stellt werden.

§. 18. Wegen Uebergehung der nach §. 17 Berufenen ist
die Beschwerde nur bis zum Ablauf von vier Wochen nach er-

haltener Kenntniß von der Bestellung eines anderen Vormun-

des zulässig. -

Sind Umstände eingetreten, welche die Bestellung des nach
§. 17 Berufenen als nachtheilig für den Mündel erscheinen las-
sen, so kann das Vormundschaftsgericht den Berufenen mit des-
sen Zustimmung übergehen. Bei dessen Widerspruch ist die

Entscheidung des Befchwerdegerichtseinzuholen.
§. 19. Kann die Vormundschaft keinem der nach §. 17 Be-

rufenen übertragen werden, so hat das Vormundfchaftsgericht
nach Anhörung des Waisenraths (§. 52) einen Vormund zu be-

rufen und dabei geeignete Verwandte oder Verschwägerte des

Mündels zunächstzu berücksichtigen.
Bei der Auswahl des Vormundes ist auf das religiöseBe-

kenntniß des Mündels Rücksichtzu nehmen.
Das Vormundschaftsgericht hat in der Regel für einen

Mündel, sowie für mehrere Geschwister nur einen Vormund zu

berufen.
§. 20. Jeder Preuße, welcher nicht gesetzlichunfähig oder

zur Ablehnung berechtigt ist, muß die Vormundschaft, zu wel-

cher er berufen ist, übernehmen.
Weigert sich der Berufene, so kann er von dem Vormund-

schaftsgerichte durch Ordnungs-strafen bis zum Betrage von je
dreihundert Mark zur Uebernahme der Vormundschaft angehal-
ten werden.

Mehrere Strafen sind nur in Zwischenräumenvon min-

destens einer Woche zu verhängen. Jst dreimal eine Strafe

ohne Erfolg verhängt, so ist ein anderer Vormund zu bestellen.
§. 21. Unfähig zur Führung einer Vormundschaft sind:

1) Bevormuudete oder Handlungsunfähigez
2) wer das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht zu-

rückgelegthat;
Z) wer der bürgerlichenEhrenrechte verlustig erklärt ist,

nach Maßgabe des Strafgesetzbuchesz
4) Gemeinschuldner während der Dauer des Konkurs-

Verfahrens;
,

5) wer offenkundig einen unsittlichen Lebenswandel führt;
6) wer von dem Vater oder von der Mutter nach Maß-

gabe der in §. 17 für die Berufung eines Vormun-

des gegebenen Vorschriften ausgeschlossen worden ist;
7) weibliche Personen.

Nicht unfähig zur Führung einer Vormundfchaft sind je-
doch die Mutter über ihre ehelichen, unehelichen oder angenom-
menen Kinder, und die Großmutter, sofern sie nicht bei etwai-

ger Trennung der Ehe für den schuldigen Theil erklärt sind,
sowie diejenigen weiblichen Personen, welche nach §. 17 Nr. 2

und 4 berufen sind.
,

Eine Frau, welche mit einem Anderen, als dem Vater des

Mündels verheirathet ist, darf nur mit Einwilligung des Ehe-
mannes zum Vormunde bestellt werden. «

§.22. Wer ein Staatsamt oder ein besoldetes Amt in

der Kommunal- oder Kirchenverwaltung bekleidet, bedarf zur

Führung einer von dem Vormundschaftsgerichte eingeleiteten
Vormundschaft der Genehmigung der zunächst vorgesetzten
Behörde.
§. 23.

ablehnen:

Die Uebernahme einer Vormundschaft können
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l) weibliche Personen;
2) wer das fechzigsteLebensjahr überschrittenhat;

B) wer bereits mehr als eine Vormundfchaft oder Pfleg-

schaft führt;
4) wer an einer die ordnungsmäßigeFührung der Vor-

mundschaft hindernden Krankheit leidet;
5) wer nicht in dem Bezirke des Vormundschaftsgerichts

seinen Wohnsitz hat;
6) wer nach Maßgabe des §. 58 zur Stellung einer Si-

cherheit angehalten wird ;

7) wer fünf oder mehr minderjährigeehelicheKinder hat.
Die Führung einer Gegenvormundschaftsteht im Sinne

der Nr. 3 der Führung einer Vormundschaft oder Pflegschaft
nicht gleich.

Das Ablehnungsrecht geht verloren, wenn es nicht bei

dem Vormundfchaftsgerichte vor der Verpflichtung geltend ge-

macht wird.

§.24. Der Vormund wird von dein Vormundschaftsge-
richte durch Verpflichtung auf treue und gewissenhafteFührung
der Vormundschaft bestellt. Die Verpflichtung erfolgt mittels

Handschlages an Eidesstatt.
Der Vormund erhält eine Bestallung, aus welcher die Na-

men und die Geburtszeiten der Mündel, die Namen des Vor-

mundes, des Gegenvormundes und der Mitvormünder, sowie
die Art der etwaigen Theilung der Verwaltung ersichtlich sein

müssen. Jst ein Familienrath bestellt, so ist auch dies anzugeben.
Eine Bestellung des gesetzlichenVormundes findet nicht statt.

§. 25. Wird ein Handlungsunfähigerzum Vormunde be-

stellt, so ist die Bestellung nichtig.
Jst der zum gesetzlichenVormunde Berufene bevormundet

oder handlungsunfähig oder nicht im Befitze der bürgerlichen

Ehrenrechte, so tritt die gesetzlicheVormundschaft nicht ein.

Stehen dein Vormunde andere Unfähigkeitsgründeentge-
gen, oder fehlt es an der nach §. 22 erforderlichen Genehmi-
gung, so führt er sein Amt, bis er entlassen wird.

§. 26· Neben dem Vormunde kann ein Gegenvormund be-.

stellt werden.

Ein Gegenvormund muß bestellt werden, wenn mit der Vor-

mundschaft eine Vermögensverwaltung verbunden ist und nicht
mehrere Vorm-ünder zu. ungetrennter Verwaltung bestellt sind.

Führen mehrere Vormünder die Verwaltung nach Geschäfts-
zweigen getrennt, so kann der eine zum Gegenvormunde des

anderen bestellt werden.

Neben dem gesetzlichenVormunde ist ein Gegenvormund
nur zu bestellen, wenn dessen Anhörung nach Maßgabe des

§. 55 erforderlich wird; die Bestellung erfolgt nur zum Zwecke
der Prüfung der von dem Vormundschaftsgerichte zu genehmi-
genden Handlung.

Aus die Berufung und Bestellung des Gegenvormundes
finden die für die Berufung und Bestellung des Vormundes

geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
Der Vater oder die Mutter können nach Maßgabeder in

§. 17 für die Berufung eines Vormundes gegebenen Vorschrif-
ten die Bestellung eines Gegenvormundes untersagen.

1I. Führung der. Vormundschaft.
§- 27. Dem Vormunde liegt die Sorge für die Person

und die Vermögensangelegenheitendes Mündels, sowie die er-

forderlicheVertretung desselben ob, soweit nicht für gewisseAn-

gelegenheiten ein Pfleger bestellt ist.
§. 28. Der Mutter des Mtindels steht dessen Erziehung

Unter der Aufsicht des Vormundes zu. Dieselbe kann ihr aus

erheblichenGründen nachAnhörung des Vormundes, sowie des

Waisenrathes durch das Vormundschaftsgericht entzogen werden.

Die bestehenden Vorschriften über die religiöse Erziehung
der Kinder bleiben in Kraft.

§. 29. Der Mündel wird durch solche Rechtsgeschäftebe-

rechtigt und verpflichtet, welche der Vormund ausdrücklichim

Namen des Mündels oder unter Umständen abgeschlossenhat,
welche ergeben, daß das Geschäftnach dem Willen der Bethei-
ligten für den Mündel geschlossenwerden sollte.
§. 30. Mehrere Vormünder verwalten gemeinschaftlich.
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Mehrheit

oder, wenn eine solche nicht erzielt wird, das Vormundschafts-
gericht. »

Jst unter mehreren Vormiindern die Verwaltung getheilt-
so verwaltet jeder die ihm zugetheilten Geschäfte selbstständig.

Andere Bestimmungen über die Verwaltung mehrerer Vor-

münder können durch den zur Berufung Berechtigten getroffen
werden.

§.31. Der Gegenvormund hat darauf zu achten, daß die

Vermögensverwaltungdes Vormundes oder des bei Verbinde-

rung desselben eintretenden Pflegers ordnungsmäßiggeführt
wird. Er hat in den in diesem Gesetze bestimmten Fällen bei

Führung der Vormundschaft mitzuwirken.
Er hat von etwaigen Pflichtwidrigkeiten oder der eintreten-

den Unfähigkeitdes Vormundes dem VormundschaftsgerichteAn-

zeige zu machen.

§. 32. Der Vormund sowie der Gegenvormund haftet für
die Sorgfalt, welche ein ordentlicher Hausvater auf seine eige-
nen Angelegenheiten verwendet.

Die Verantwortlichkeit des bestellten Vormundes beginnt
mit dem Zeitpunkte der Bestellung.

«

Der Ehemann einer zum Vormunde bestellten Frau haftet,
wenn er nicht der Vater des Mündels ist, für die vormund-

schaftliche Verwaltung als Bürge.
Die Einrede der Theilung unter mehreren Verhafteten ist

ausgeschlossen.
Die bestehenden Vorschriften, nach welchen dem Mündel

ein persönlichesVorzugsrecht vor anderen Gläubigern des Vor-

mundes zusteht, bleiben in Kraft.
Ein Pfandrecht oder ein Titel zum Pfandrechte an dem

Vermögen des Vormundes entsteht durch die Vormundschaft nicht.

§. 33. Die Vormundschaft wird in der Regel unentgelt-
lich geführt.

«

Anslagen müssen dem Vormunde und dem Gegenvormunde
aus dem Vermögen des Mündels erstattet werden.

Hat der Vormund oder der Gegenvormund Dienste gelei-
stet, welche seinem Gewerbe oder Berufe angehören, so kann er

die Bezahlung dieser Dienste aus dem Vermögen des Mündels

fordern.
§. 34. Ein Honorar steht dem Vormunde nur zu, soweit

ihm ein solches von dem Erblasser des Mündels oder von dem

Vormundschaftsgerichtezugebilligt worden ist.
Das Vormundschaftsgericht darf dem Vormunde ein Ho-

norar nach Anhörung des Gegenvormundes und nur dann zu-

billigen, wenn die Vermögensverwaltung der Vormundschaft
besonders umfangreich ist.

—

Dem Gegenvormunde darf das Vormundschaftsgericht ein

Honorar nicht zubilligen.
§. 35. Von dem bei Einleitung der Vormundschaft vor-

handenen oder später dem Mündel zugefallenen Vermögen hat
der Vormund unter Zuziehung des etwa vorhandenen Gegen-
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vormundes ein genaues und vollständiges Verzeichnißaufzu-
nehmen und dem Vormundschaftsgerichte mit der von ihm und

dem Gegenvormunde abzugebenden pflichtmäßigenVersicherung
der Richtigkeit und Vollständigkeiteinzureichen.

Der Vater des Mündels ist als gesetzlicherVormund von

dieser Verpflichtung frei. . .

Hat ein Erblasser des Mündels in der §. 17 Nr. 2 bestimm-
ten Form die Offenlegung des Verzeichnissesseines Nachlasses
verboten,«soist dasselbe Von dem Vormunde nach Vorschrift
des ersten Absatzes einzureichen und von dem Vormundschafts-
gerichte einzusiegeln, auf Verlangen des Vormundes in dessen
Gegenwart. Das Vormundschaftsgericht darf nur aus beson-
deren Gründen, über welche der Vormund zu hören ist, Von

dem Jnhalte dieses VerzeichnissesKenntniß nehmen.

§. 36. Hat ein Erblasser des Mündels über die Verwal-

. tung oder die Veräußerung der zu seinem Nachlassegehörigen
GegenständeBestimmungen für den Vormund getroffen, so sind
diese zu befolgen. Eine Abweichung von diesen Bestimmungen
ist mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts gestattet, wenn

Umstände eingetreten sind, welche die Befolgung als nachtheilig
für den Mündel erscheinen lassen.
§-.37. Die Kosten der Erziehung des Mündels hat der

Vormund aus den Einkünften desselben zu bestreiten. Reichen
die Einkünfte nicht aus, so kann das Stammvermögen ange-

griffen werden.

§. 38. Der Vormund kann Schenkungen für den Mündel

nicht vornehmen. Jedoch sind Geschenke zulässig, welche üblich
sind oder durch die Vermögensverwaltungbegründet werden.

§. 39. Gelder, welche zu laufenden oder zu anderen durch
die Vermögensverwaltung begründeten Ausgaben nicht erfor-
derlich sind, hat der Vormund im Einverständnissemit dem Ge-

genvormunde in Schuldverschreibungen, welche von dem Deut-

schen Reiche oder von einem Deutschen Bundesstaate mit gesetz-
licher Ermächtigungausgestellt sind, oder in Schuldverschreibun-
gen, deren Verzinsung von dem Deutschen Reiche oder von ei-

·

nem Deutschen Bundesstaate gesetzlichgarantirt ist, oder in Ren-

tenbriefen der zur Vermittelung der Ablösung von Renten in

Preußen bestehenden Rentenbanken, oder in Schuldverschreibun-
gen, welche von Deutschen kommunalen Korporationen (Pro-
vinzen, Kreisen, Gemeinden 2c.), oder von deren Kreditanstalten
ausgestellt und entweder Seitens der Inhaber kündbar sind
oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen, oder auf
sichere Hypotheken oder Grundschulden, zinsbar anzulegen.

Gelder, welche in dieser Weise nach den obwaltenden Um-
ständen nicht angelegt werden können, sind bei der Reichsbank
oder bei öffentlichen,obrigkeitlich bestätigtenSparkassen zins-
bar zu belegen.

Eine Hypothek oder Grundschuld ist für sicher zu erachten,
wenn sie bei ländlichen Grundstücken innerhalb der ersten zwei
Dritttheile des durch ritterschaftliche, landschaftliche, gerichtliche
oder Steuertaxe, bei städtischeninnerhalb der ersten Hälfte des

durch Taxe einer öffentlichenFeuerversicherungsgesellschaftoder

durch gerichtliche Taxe zu ermittelnden Werthes, oder wenn sie
innerhalb des fünfzehnfachenBetrages des Grundsteuerreinertra-
ges der Liegenschaft zu stehen kommt.

Sicheren Hypotheken stehen im Sinne dieser Vorschriften
die mit staatlicher Genehmigung ausgegebenen Pfandbriefe und

gleichartigen Schuldverschreibungen solcher Kreditinstitute gleich,
welche durch Vereinigung von Grundbesitzern gebildet, mit Kor-

porationsrechten versehen sind und nach ihren Statuten die Be-
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leihung von Grundstücken auf die im dritten Absatze angege-
benen Theile des Werthes derselben zu beschränkenhaben.
Versäumt oder verzögert der Vormund die Anlegung von

Geldern, so muß er die anzulegende Summe mit sechs vom

Hundert jährlich verzinsen.

§. 40. Der Vormund darf Vermögensgegenständedes

Mündels nicht in seinem Nutzen verwenden. Er hat das trotz-
dem in seinem Nutzen verwendete Geld von der Verwendung
an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt das Vormundschafts-
gericht nach seinem Ermessen auf acht bis zwanzig vom

Hundert.
Eine Hypothek oder Grundschuld, welche auf einem Grund-

stücke des Vormundes haftet, darf derselbe für den Mündel

nicht erwerben.

§. 41. Der Genehmigung des Gegenvormundes bedarf es:

1) zur Veräußerung von Werthpapieren,
2) zur Einziehung, Abtretung oder Verpfändungvon Ka-

pitalien, sofern dieselben nicht bei Sparkassen be-

legt sind,
«

3) zur Aufgabe oder Minderung der für eine Forderung
bestellten Sicherheit.

Die Genehmigung des Gegenvormundes kann durch die

Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ersetztwerden.

§. 42. Der Genehmigung des Vormundfchaftsgerichts be-

darf es:

1) zur Entlassung des Mündels aus der Preußischen
Staatsangehörigkeitz

L) zur Annahme des Mündels an Kindesstatt;
3) zum Eintritt des Mündels in eine Einkindschaft;
4) zur Erbauseinandersetzung, sofern dieselbe nicht durch

Erkenntnißfestgesetztwird ;

5) zur Veräußerung oder Belastung unbeweglicher Sa-

chen, soweit dieselbe nicht im Zwangsverfahren gegen
den Mündel erfolgt;

·

6) zum Erwerbe von unbeweglichen Sachen durch lästi-

gen Vertrag;
7) zur Verpachtung oder Vermiethung unbeweglicherSa-

chen, wenn der Vertrag über das Alter der Groß-
jährigkeithinaus gelten soll, sowie zur Verpachtung
von Grundstücken, die zu einem Grundsteuerreiner-
trage von dreitausend Mark oder mehr eingeschätztsind.

8) zur Abschließung von Vergleichen, wenn deren Ge-

genstand unschätzbarist oder die Summe von drei-

hundert Mark übersteigt;

9) zur Veränderung oder Auflösung, sowie zur Neube-

gründung oder Uebernahme eines Erwerbsgeschäftes;
10) zur Eingehung wechselmäßigerVerbindlichkeiten;
11) zur Ertheilung einer Prokura;
12) zur Aufnahme von Darleheny
13) zur Uebernahme fremder Verbindlichkeiten;
14) zur Entsagung einer Erbschaft oder eines Vermächt-

nisses.
"

§. 43. Ob die Auseinandersetzung über einen dem Mün-

del angefallenen Nachlaß mit dessen Miterben von dem Vor-
munde herbeizuführensei, hat dieser zu ermessen.

Die Erbauseinandersetzung kann vor Gericht, vor einem

Notar oder mittels Privatschrift erfolgen.
Jm Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln erhält

die Erbauseinandersetzung durch die Genehmigung des Vor-

mundschaftsgerichts dieselbe Giltigkeit, als wäre sie nur von

großjährigenPersonen vorgenommen worden.
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Der Erbauseinanderfetzung steht die Theilung gütergemein-

schaftlichen Vermögens zwischen dem Ehegatten nnd den Erben
des Verstorbenen gleich.

Die in Artikel 2109 des Rheinischen Zivilgesetzbuchesbe-

stimmte Frist beginnt von dem Tage der richterlichen Genehmi-

gung der Erbauseinandersetzung
§. 44. Die Art der Veräußerung einer nnbeweglichenSache

wird unbeschadet der Rechte der Miteigenthümervon dem Vor-

mundschaftsgerichte bestimmt. - Die Veräußerung kann durch ge-

richtliche und notarielle Versteigerung oder aus freier Hand

erfolgen.
«

Ersolgt die Veräußerung durch notarielle Versteigerung, so

finden in dem Geltungsbereiche des Gesetzes vom 183 April
1855 (Gesetzsamml.S. 521) die Vorschriften desselben über die

Versteigerung durch einen Notar mit der Maßgabe Anwendung,

daß die der Rathskammer oder dem Präsidenten des Landge-
richts zugewiesene Thätigkeit von dem Vormundschastsgerichte
auszuüben ist. Das Vormundschastsgericht bestimmt nach freiem

Ermessen, in welcher Art die Versteigerung bekannt zu ma--

chen ist.

§. 45. Zur Eingebung von wechselmäßigenVerbindlichkei-
ten darf eine allgemeine Genehmigung ertheilt werden, wenn

sie durch die vormundschaftliche Vermögensverwaltung erfor-

derlich wird.
·

§. 46. Ein ohne die nach §§. 41, 42 erforderliche Geneh-

migung abgeschlossenesRechtsgeschäfthat nur dieselbe Wirksam-

keit, wie ein von einem Mündel, welcher sich mit Genehmigung
des Vormundes verpflichten kann, ohne Genehmigung des Vor-

mundes abgeschlossenesRechtsgeschäft.
§. 47. Der Vater des Mündels ist berechtigt, in der §. 17

-ir. 2 bestimmten Form den von ihm benannten Vormunde von

der Nothwendigkeit der Genehmigung des Gegenvormundes oder

des Vormundschaftsgerichts zu den §. 41, §. 42 Nr. 4—14 und

§. 44 bezeichneten Handlungen zu befreien.

Jm Falle solcher Befreiung ist in der Bestallung die allge-
meine Ermächtigung zur Vornahme der bezeichnetenHandlun-
gen zu ertheilen. Die Befreiung wird erst durch diese Ermäch-

tigung wirksam.
§. 48. Die bestehenden Vorschriften iiber das Erforderniß

der-Einwilliguugdes»«,Vormundes,des Vormundschaftsgerichts
und des Familienraths zur Eheschließnngdes Mündels und

über die Wirkungen des Mangels dieser Einwilligung bleiben

mit der Maßgabe in Kraft, daß in dem Bezirke des Appellations-

gerichtshofes zu Köln die dem Familienrathe zugewiesene Thä-
tigkeit von dem Vormundschaftsgerichte auszuüben ist.

§.49. Durch die Genehmigung »einesGeschäfts Seitens

des Gegenvormundes wird der Vormund, durch die Genehmi-
gung Seitens des Vormundschaftsgerichts werden der Vormund

und der Gegenvormund von ihrer Haftpflicht dem Mündel ge-
genübernicht befreit.

§. 50. Der Mündel wird der Rechtswohlthat des Nach-
laßverzeichnisfesbei einer ihm angefallenen Erbschaft durch Hand-
lungen oder Unterlassungen des Vormundes nicht verlustig.

III. Beaufsichtigung der Vormuudschaft.

§. 51. Das Vormundschaftsgericht hat über die gesammte
Thätigkeitdes Vormundes und des Gegenvorinundes die Auf-
sicht zU führen.

«

Das Vormundschaftsgerichtist befugt, gegen den Vormund

und den Gegenvormund Ordnungsstrasen zu verhängt-n Eine

Ordnungsstrafe darf den Betrag von dreihundert Mark nicht
übersteigen.
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§. 52. DemVormundschastsgerichte sind für jede Gemeinde

oder für örtlich abzugrenzende Gemeindetheile ein oder mehrere
Gemeindeglieder als Waisenräthe zur Seite zu setzen.

»

Für benachbarte Gemeindebezirke können dieselben Perso-
nen zn Waisenräthenbestellt werden.

Das Amt eines Waisenräthes ist ein unentgeltliches Ge-

meindeamt. »

«

Durch Beschlußder Gemeindebehördekann das Amt des

Waisenrathes besonderen Abtheilungen der Gemeindeverwaltung
übertragen oder mit schon bestehenden Organen der Gemeinde-

verwaltung verbunden werden.

Auf selbstständigeGutsbezirke finden die vorstehenden Be-
«

stimmungen mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß
die Waisenräthe von dem Gntsvorsteher ernannt werden.

§. 53. Der Waisenrath hat die Aufsicht über das persön-
liche Wohl des Mündels und über dessen Erziehung zu führen,
insbesondere Mängel oder Pflichtwidrigkeiten,welche er bei der

körperlichenoder sittlichen Erziehung des Miindels wahrnimmt,
anznzeigen, auch aus Erfordern über die Person des Mündels

Auskunft zu ertheilen.
Er hat diejenigen Personen vorzuschlagen, welche im ein-

zelnen Falle zur Berufung als Vormund oder Gegenvormund
geeignet erscheinen.

«

§. 54. Das Vormundschaftsgericht hat dem Waisenrathe
des Bezirkes, in welchem der Mündel wohnt, von der einzu-
leitenden Vormundschast, sowie in den Fällen des zweiten Ab-

satzes §. 12 und des §. 13 von der gesetzlichenVormundschaft
Kenntniß zu geben und den Vormund namhaft zu machen.

Von einer Verlegung der Wohnung des Mündels in eine

andere Gemeinde oder einen anderen Bezirk hat der Vormund
den Waisenrath zu benachrichtigen. Dieser hat dem Waisen-
rathe des neuen AusenthaltsortesKenntniß zu geben.
§. 55. Das Vormundschastsgerichthat vor einer von ihm

zu treffenden Anordnung auf Antrag des Vormundes oder des

Gegenvormundes oder eines Verwandten oder Verschwägerten
des Mündels drei von den näheren-Verwandten oder Verschwä-
gerten desselben, sofern sie ohne Verzug erreichbar sind, gut-
achtlich zu hören. Es steht ihm frei, auch ohneAntrag Ver-
wandte oder Verschwägertedes Mündels gutachtlich zu hören.

Das Vormundschaftsgerichthat vor der Entscheidung über
die zu einer Handlung des Vormundes erforderliche Genehmi-
gung den Gegenvormund zu hören.

"

Das Vormundfchaftsgerichthat vor der Entscheidung über
die Veräußerung einer unbeweglichen Sache oder die Auflösung
eines Erwerbsgeschäftes den Mündel, welcher das achtzehnte
Lebensjahr zurückgelegthat, zu hören.

Die Wirksamkeit der Anordnungen des Vormundschastsge-
richts ist von der Anhörung der bezeichneten Personen nicht
abhängig.
§. 56. Das Vormundschastsgerichthat jährlich von dem

Vormunde Rechnungslegung über die Vermögensverwaltungzu

fordern. Bei Verwaltungen von geringerem Umfange kann,
wenn die Rechnung des ersten Jahres gelegt ist, der Termin

für die folgenden auf zwei bis drei Jahre bestimmt werden.

Mehrere zu ungetrennter Verwaltung bestellte Vormünder

legen die Rechnung gemeinschaftlich.
Der Rechnung sind ein Vorbericht über den Ab- und Zu-

gang des Vermögensund die Beläge beizufügen.—Unter der

Rechnung hat der Vormund zu versicheru, daß er alle Einnah-
men verrechnet habe und außer den in der Rechnung aufgeführ-,
ten vormundschaftlichenvVermögensstückenandere nicht verwahre.
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Die Rechnung ist vor der Einreichung dem Gegenvormunde
unter Nachweisung des Vermögensbestandesvorzulegen und von

diesem mit seinen Bemerkungen zu versehen.
Das Vormundfchastsgericht hat die Rechnungsachlichund

nach den Belägen zu prüfen, nach Erledigung der Erinnerun-

gen dem Vormunde die Beläge mit einem Vermerke des erfolg-
ten Gebrauches zurückzugeben,und auf Verlangen Abschrift der

Rechnung zu ertheilen. »

§. 57. Der Vater, die Mutter, der Ehemann und die

Großeltern des Mündels sind von der Rechnungslegung wäh-
rend der Verwaltung frei. Der Vater und die Mutter sind
berechtigt, in der §. 17 Nr. 2 bestimmten Form den von ihnen
benannten Vormund vor«der Rechnungslegung während der

Verwaltung zu befreien.

Jn Fällen, in denen keine Rechnungslegung stattfindet, hat
der Vormund auf Erfordern des Vormundschaftsgerichts alle

zwei Jahre oder in längeren Zwischenräumeneine Uebersicht
des Vermögensbestandeseinzureichen, welche vorher dem Ge-

genvormunde unter Nachweisung des Bestandes vorzulegen und

von diesem mit seinen Bemerkungen zu versehen ist. Der Va-

ter des Mündels ist von dieser Verpflichtung frei.
,

Das Verbot der Offenlegnng des Vermögensverzeichnisses
ist rücksichtlichdes davon betroffenen Vermögens als Befreiung
von der Rechnungslegung und der Einreichung der Vermögens-

«

übersicht zu erachten.

§. 58. Vormünder, welche für den Mündel ein erhebliches
Vermögen zu verwalten haben, können von dem Vormund-

fchaftsgerichte zur Stellung einer Sicherheit angehalten werden.

Die Art und der Umfang der Sicherheit wird nach richterlichem
Ermessen bestimmt; sie kann jederzeit erhöhet, gemindert oder

erlassen werden.

Kosten, welche aus der Stellung der Sicherheit erwachsen,
sind aus dem Vermögen des Mündels zu entrichten.

§. 59. Der Vater sowie die Mutter des Mündels sind
berechtigt, in der §. 17 Nr. 2 bestimmten Form den von ihnen
benannten Vormund von der Pflicht zur Sicherheitsstellung zu

befreien.
Die Befreiung fällt weg, wenn Umstände eingetreten sind,

welche nach dem Ermessen des Vormundschaftsgerichts eine Si-

cherheitsstellung nothwendig machen.

Der Vater, die Mutter, der Ehemann und die Großeltern
als Vormünder und der Gegenvormund sind von der Pflicht
zur Sicherheitsstellung frei.

§. 60. Das Vormundfchaftsgericht kann anordnen, daß
Werthpapiere des Mündels, welche auf den Inhaber lauten oder

an den Jnhaber gezahlt werden können, und Kostbarkeiten bei

der Reichsbank oder bei einer anderen dazu bestimmten Behörde
oder Kasse in Verwahrung genommen, oder daß jene Werthpa-
piere außer Kurs gesetzt werden.

Diese Anordnungen finden gegen den Vater des Mündels

als Vormund nicht statt. Sie finden gegen den von dem Va-

ter benannten Vormunde nicht statt, wenn sie von dem Vater

in der §. 17 Nr. 2 bestimmten Form ausgeschlossen sind.
Das Vormundschaftsgericht muß die Verwahrung eintre-

ten lassen, wenn der bestellte Vormund sie beantragt.

(Schluß folgt-)

Ministerial-Erlaß, die Aufbringung und Verwendung des Leh-
rergehaltes, insbesondere die Verwendung eines Gehaltszuschusses

aus Staatsfonds, bei Amtssuspension des Lehrers betreffend.
Vom 14. Juni 1877.

Berlin, den 14. Juni 1877.

Auf den Bericht vom 6. Mai d. J. eröffne ich der König-
lichen Regierung, daß bei dem subsidiären Charakter der zur

Besoldung der Lehrer für die Dauer des Bedürfnisses bewillig-
ten, jederzeit widerruflichen Staatsbeihilsen keine Rede davon

sein kann»im Falle der Amtssuspension eines Lehrers die Ein-

behaltung der Hälfte des Gehaltes desselben derart in Ausfüh-
rung zu bringen, daß von demjenigen Theile des Gehaltes,
welchen die zur Zahlung des Gehaltes gesetzlichVerpflichteten
aufbringen, die Hälfte und von demjenigen Theile des Gehal-
tes, welchen der Staat zufchußweisegewährt, ebenfalls die

Häfte einbehalten werde. Es ist vielmehr klar, daß ein Staats-

zuschnßzur Zahlung der Gehaltshälste, welche ein vom Amte

fuspendirter Lehrer während der Amtssuspension nur zu be-

ziehen hat, überhaupt nur insoweit ferner zahlbar sein kann,
als die zur Zahlung des Gehaltes gesetzlichVerpflichteten die

Hälfte des Gehaltes, welche der Lehrer während der Amts-

suspension zu empfangen hat, selbst aufzubringen außer
Stande sind.

Wie über die während der Amtssuspension einzubehaltende
Hälfte des Diensteinkommens während der Dauer der Amts-

suspension und nach Beendigung derselben je nach Verschieden-
heit der Fälle zu verfügen ist, darüber enthalten die §§. 51 bis

53 des Disziplinargesetzes vom 21. Juli 1852 ausreichende
nnd nicht zu mißdeutende Vorschriften. U. A. ist der innebe-

haltene Theil des Diensteinkommens zu den Kosten, Welche durch
die Stellvertretung des Angeschuldigten verursacht worden, zu
verwenden.

Danach kann es keinem Bedenken unterliegen, daß, wenn

durch die Stellvertretung des angeschuldigten Lehrers Kosten ver-

ursacht werden, zur Deckung derselben, insoweit diese Kosten nicht
aus dem Betrage, welchen die zur Zahlung des Gehaltes ge-

setzlichVerpflichteten aufzubringen im Stande sind, gedeckt wer-

den können, der Staatszuschuß zur Lehrerbesoldung, welcher
«während der Amtssuspension einbehalten worden ist, mitver-

wendet werden kann.

Wird der Lehrer demnächst freigesprochen und mnß ihm
demzufolge der innebehaltene Theil des Diensteinkommens voll-

ständig nachgezahlt werden, so kann Seitens der Staatskasse
zu diesem Zwecke nur insoweit eine Zahlung geleistet werden,
als der überhaupt nur zur Erfüllung des normalmäßigenLeh-
rerdiensteinkommens bestimmte Staatszuschuß noch nicht durch
Zahlung der Stellvertretungskosten vollständig absorbirt ist.
Denn die gedachten Staatszuschüsse sind nicht dazu bestimmt,
ein Mehreres zn leisten, als denjenigen Betrag der Besoldung
eines Lehrers, welchen die gesetzlichVerpflichteten nicht aufzu-
bringen vermögen. Jst dieser Betrag durch Verwendung zu
den Stellvertretungskosten —- gemäß §. 51 des Gesetzes vom

21. Juli 1852 —- bereits absorbirt, so ist es Sache der zur

Zahlung der Vesoldnngen gesetzlich Verpflichteten, dasjenige
selbst aufzubringen, was etwa noch fehlt, um dem Lehrer im

Falle des §. 53 a. a. Q. den innebehaltenen Theil des Dienst-
einkommens vollständignachzuzahlen.

«

Ergiebt fich, daß die Verpflichteten dazu außer Stande,
so ist die KöniglicheRegierung ermächtigt,den Staatszuschuß
vorübergehend insoweit durch eine neue Bewilligung zu erhö-
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hen, als erforderlich ist, um die gesetzlichVerpflichteten in lei-

stungsfähigemStande zu erhalten. ,

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

Au
die KöniglicheRegierung zu N-

U. Ill. 9745.

Ministerial-Erlaß, die Betheiligung der Lehrer und der Schul-
kinder an der Religionsprüfung bei Kirchenvisitationenbetreffend.

Vom 14. Mai 1877.

Berlin, den 14. Mai 1877.

Dem Kreissynodalvorstande eröffne ich auf die Vorstellung
vom 28. September v. J., betreffend die Theilnahme der Leh-
rer mit ihren Schulen an der Kirchenvifitation, nachdem ich
mir über die Lage der Sache in der dortigen Provinz habe Be-

richt erstatten lassen, daß ich mich nicht veranlaßt sehe, Nr. IV.

der Zirkular-Versügungder KöniglichenRegierung zu Königs-

berg vom 10. Februar 18757k), wie beantragt ist, aufzuheben.
Ich muß Bedenken tragen, die Theilnahme der Lehrer und der

Schuljugend an den Kirchenvisitationen, wie sie bisher Sitte

war, jetzt bei veränderter Sachlage zu einem zwingenden Ge-

bot zu machen.
-

Wenn der Kreissynodalvorstand für eine derartige Anord-

nung anführt, daß ihm sonst nicht die Möglichkeitgegeben sei,
das ihm zustehende Recht und die ihm auferlegte Pflicht, die

religiöseErziehung der Jugend zu beachten und die Interessen
der Kirchgemeinde in Bezug auf die Schule zu vertreten, na-

mentlich auch Mißstände in der religiösen Unterweisung der

Jugend bei den gesetzlichenOrganen der Schulverwaltung zur

Anzeige zu bringen, zu üben bezw. zu erfüllen, so bemerke ich,
daß dies nicht zutreffend ist.

Nach der angesochtenen Regierungsverfügung steht es dem

Deligirten der Religionsgesellschaftfrei, dem in der Schule er-

theilten Religionsunterrichtelbeizuwohnen, sich Von den Fort-

schritten der Schüler zu überzeugenund auf etwa bemerkte

Mängel an geeigneter Stelle aufmerksam zu machen und deren

Beseitigung zu beantragen Der Kreissynodalvorstand hat fer-
ner Gelegenheit, bei den Schulprüfungen sich von der Enthei-
lung des Religionsunterrichtes und von den erreichten Erfol-

gen Kenntniß und Ueberzeugung zu verschaffen. Auf diesem
Wege wird jedenfalls ein gründlicheresUrtheil gewonnen wer-

den können, als dies bei der kurzen Zeit möglich ist, welche
der Superinteudent bei der Kirchenvisitation insbesondere in

größerenParochien aus die Erforschung der Religionskenntnisse
der Schulkinder verwenden kann.

Jch stimme übrigens mit dem Wunsche des Kreissynodal-
vorsiandes und der KöniglichenRegierung, die ihm in der Ver-

fügung vom 10. Februar 1875 Ausdruck gegeben hat, durchaus
überein, daß die löbliche Sitte erhalten bleiben möge, zweifle
aber auch nicht, daß dies gelingen werde.

Ile)Nr· IV. dieser ZirkuloriVerfügung lautet (Deutsche SchulgesetzsSamnp
lung 1875 Nr.« 21): Der Ort, wo die Leitung des Religions-Unter-
richtes zu erfolgen hat, ist die Schule. Jm diesseitigenBezirke besteht
indeß von Alters her der Brauch, daß die evangelischen Superiutenden-
ten und katholischen Dekane (Erzpriester)»dieSchnllehrer und Schulkin-
der Behufs Prüfung in der Religion bei Gelegenheit der Kirchenvisita-
tion in der Kirche selbst versammeln. Es ist wünschenswerth,daß diese 7

schöne Sitte, welche das Band zwischenGemeinde und Schule stärkt,
fortbestehe,und weisen wir die Herren Kreis-Schul-Jnspektoren an, auf
kFchtzettigeRequisition der Superintendenten bezw. Dekane (Erzpriester)
für den jährlichenKirchenvisitationstag in den betreffenden Kirchspielen
bezw. Schulen, einen schulfreien Tag zu gewähren,so daß die Konstr-
manden des laufenden und des nächstfolgendenJahres, sowie die übri-

gejl Schulkinderund die Schullehrer der betreffenden Konfession an der

KlrchetlvlfltatwnTheil nehmen können. Die Anwesenheit der Bethei-
ligten darf mdeß durch die Schulverwaltung nicht erzwungeu werden.

Die KöniglicheRegierung hat den Visitationstag schulfrei
gemacht und dadurch sowohl den Schulkindern wie den Schul-
lehrern die Theilnahme an der Kirchenvisitation ermöglicht.
Es wird Sache der kirchlichenOrgane fein, die Eltern zu ver-

mögen, daß sie ihre Kinder zur kirchlichenReligionsprüfung
gestellen, und. bei geeigneter Einwirkung werden auch die Leh-
rer ihre Betheiligung nicht versagen. Bisher ist dies nur in

vereinzeltenFällen geschehen,und es steht zu erwarten, daß es

bei diesen wenigen Ausnahmen, wenn die allgemeine Sitte sie
nicht überwinden sollte, bewenden bleiben wird. Sollten je-
doch wider Erwarten einzelneLehrer sichin demonstrativer Weise
von der Betheiligung an der Religionsprüfungbei Gelegenheit
der Kirchenvisitation fern halten oder in agitatorischer Weise ihre
Berufsgenosfen von der Theilnahme abzuhalten suchen, so wird
die Königliche Regierung, sobald ihr davon Kenntniß gegeben
wird, gegen ein solches Verhalten einzuschreiten nicht un-

terlassen.
Hiernach kann ich dem Antrage des Kreissynodalvorstan-

des eine weitere Folge nicht geben. .

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

Au
»

den Kreissnnodalvorstand zu N.
HI. 6526.

Kaiserthnm Oesterreirh
Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 29.
Juni 1877, Z. 2698, betreffend die von den Kandidaten des
Volksfchullehrämteszu entrichtenden Prüfungstaxen.

Hinsichtlich der Prüfungstaxen der Kandidaten für das-

Lehramt an Volks- und Bürgerschulen finde ich nachstehende
Anordnungen zu erlassen, welche mit Beginn des Verwaltungs-
jahres 1878 in Kraft zu treten haben:

a) Wer ohne eine Lehrer- oder Lehrerinnen-Bildungsanstalt
oder einen Bildungskurs für Arbeitslehrerinnen oder Kinder-

gärtnerinnen absolvirt zu haben, der Reifeprüsungfür Volks-

schulen oder der Besähigungsprüfungals Arbeitslehrerin oder

Kindergärtnerin sichzu unterziehen beabsichtiget, hat bei der

Meldung zur Prüfung eine Taxe von 5 fl. (fünf Gulden) zu
entrichten.

Diese Taer kommen dem Direktor der Lehranstalt, an

welcher die Prüfung abgelegt wird, und den prüfendenLehrern
zu. Der Gesammtbetrag der Taxen wird in so viele Theile
getheilt, als die Anzahl der Lehrgegenständebeträgt, aus de-

nen geprüft worden ist, mit Hinzurechnung noch eines Theiles
für den Direktor als solchen.

Die Vertheilung erfolgt unter die Examinatoren nach der

Zahl der Gegenstände,aus denen jeder geprüft hat; dem Di-

rektor, wenn er zugleich prüfenderLehrer war, gebührt auch in

dieser Eigenschaft der entsprechende Theil.
Bei den Prüfungen der Arbeitslehrerinnen zählt zur Taxen-

vertheilung jede im Zeugnisse besonders klassifizirte Art der

weiblichen Handarbeiten als ein besonderer Gegenstand.
b) Für die Vornahme der Lehrbesähigungsprüsunghaben

Volksschul-Kandidaten eine Taxe von 8 fl. (acht Gulden), Bür-

gerschul-Kandidateneine Taxe von 10 fl. (zehn Gulden) zu ent-

richten. Für die Ablegung der Besähigungsprüfung zum Un-

terrichte in der französischen,italienischen und englischen Sprache
an Bürgerschulen,Lehrerbildungsanstalten und Privatanstalten
im Gebiete der Volksschulen, sowie für die Ergänzungsprüsuu-
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gen nnd die Ueberprüfungen ist in jedem Falle eine Taxe von

5 fl. (fünf Gulden) zu entrichten.
Am Schlusse jedes Prüfungstermines werden aus den ein-

gegangenen Taxen sämmtlicheRegieauslagen der Prüfungs-
kommission (Kanzleierfordernisse, Reisekosten der auswärtigen

Mitglieder, Dienerschaft 2«e.)bestritten und der übrige Betrag
unter den Direktor und die Mitglieder der Prüfungskommission
nach Maßgabe der Mühewaltung der einzelnen Mitglieder vom

Landesschulrathe vertheilt. Zu diesem Behufe hat der Direktor

der Prüfungskommifsionden Nachweis über die Auslagen und

über die Mühewaltung der Mitglieder der Kommission, sowie
seine Anträge betreffs Nepartition der Taer der Landesschul-
behördevorzulegen.

e) Die Einhebung der Taer erfolgt durch die Direktoren

der Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten, beziehungsweise
der Prüfungskommissionen.

Die Prüfungstaxen sind vor Beginn der Prüfung zu ent-

richten nnd werden in keinem Falle zurückerstattet.
d) Mit dem Zeitpunkte der Wirksamkeit dieser Verordnung

treten die bisherigen, das Prüfungstaxwesenbetreffenden Vor-

schriften außer Kraft.

Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 29.

Juni 1877, Z. 422 K. U. M., an alle Landesschulräthennd

den Statthalter in Triest, betreffend die an inländischenLehran-
stalten in aushilfsweiser Verwendung stehendenAusländer.

Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß an verschiede-
nen Lehranstalten, insbesondere an Volks- und Vürgerschulen,
Ausländer in aushilssweife Verwendung genommen werden.

Da nun derselbe Grund, aus welchem —« nach Artikel 3 des

Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staats-bür-

ger und §.48 des Reichs-Volksschulgesetzes —- die definitive
Erlangung einer Lehrstelle an das Requisit der österreichischen

Staatsbürgerschaftgeknüpft ist, offenbar auch gegen eine aus-

hilfsweise Verwendung ausländischer Individuen im Schul-
dienste spricht, so finde ich anzuordnen, daß vom Beginne des

nächsten Schuljahres ab auch eine aushilfsweise Verwendung
im Schuldienste nur Jnländern anvertraut werden kann.

Eine Ausnahme ist nur hinsichtlich solcher Ausländer zu-.

zulassen, welche bis zu dem angegebenen Termine den Nachweis
zu. erbringen vermögen, daß sie behufs ihrer Einbürgerung be-

reits die Zusicherung der Aufnahme in den Heimathsverband
einer inländischen Ortsgemeinde erlangt haben. Jn diesem

Falle ist das Ergebniß der Einbiirgerungs-Verhandlung abzu-
warten und können die betreffenden Individuen bis dahin,
längstens aber bis zum Ablaufe des nächsten Schuljahres in

ihrer aushilfsweisen Lehrverwendung belassen werden.

Die ,,Deutfche Schulzeitung", s

Central - Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller-,

enthält in Nr. 36: Amtliches. Leitartikel: Welchen Einfluß würde
die von verschiedenen Seiten vorgeschlagene Beseitigung der Fraktur (eckigen
Schrift) und Einführung der Antiqua (Rundschrift) auch in den Schulbiichern,
besonders dem Lesebuche, auf den ersten Leseunterricht, namentlich aber bei

Anwendung der Schreiblesemethode ausübeu?«Vortrag von J. Ziesenitz in

Querfurt. Die Allgemeine deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinuen nnd Er-

zieberinnen Korrespondenzen: Berlin (Frequenz der Universitäten.
Beschränkung der Rechte der Schulvorsteher. Sanitätspolizeiliche Kontrole der

Privatschuleu. Zuwendungen im Ressort der Unterrichtsverwaltung Persona-
lien); Aus dem ERng Merseburg (Klindigungsfrist. Wittwenkasse); Schöne-
beck (Pestalozziverem); Paderboru (Die Katholiken-Versammlung); Braun-

576Anzeigen.

gnug von Schülern). Berliner Nachrichten. Vermischtes: Nach-
drnck. Ostpreußen. Soziale Korrespondenz Eisenach. Vereins-Nachrichten
Vakante Lehrerstellen. Anzeigen.
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i schweig(Sedanfeier); Aus Baden (Die Ahndung wegen körperlicherZüchti-
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Soeben bei Robert Oppeuheim in Berlin erschienen:

August Merget,
weiland Direktor des königl. Lehrerinnensemd

nare und der Iwane-Schule zu Berlin.

Ein Lebensbild
von A. Böhme,

Königl. Seminarlehrer zu Berlin.

Mit dem wohlgetroffenenBildnifsedes Seminardirehtors
August Blei-geh

172 Bogen. Preis 40 Pfenn.
»

Zu beziehen durch jede Buchhandlun , wie auch, e en

Emsendung von 40 Pfenn. in Briefmarkrgmdirekt vorsger
Exvedit. der »Deutfchen Schulzeitung«,Berlin s. 0.,

Wässer-kirchplatz 6.

.M Jsc

-

,» Königl. pr. Preussisehes,
"

». Grossherzogl Rächst-UND
Herzogl sächsisches,

- Für-sit Hohenkollekuisehes»

·

., :;.«-«
«
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-
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Püksil Kamänisehes

Hof-Pianoforte- u. Kunst-Institut
Magåebakgy Berliner-tu Ur. 25 u. 26.

Beste Bezugsquelle fiir preisgekrönte Pianino’s, Flügel,
Harmoninms (Este11-COttUge-Orgeln)Und Oeldruck-Gemalde
jeden »Genres.Akquisitiou durch leichteste»Ratenzahltmgcm -

Fünfjahrige kontraktliche Garantie. Die Herren Lehrer er-

s; halten bekannten Rabatt. An- und Verkauf gebrauchter Instrumente.
Preislisten, Prospekte und illustrirte Kataloge gratis.

Wilhelm Emmettz
J Inhaber der Verdienst-Medaille für Kunst

und Wissenschaft.

Verlag von R. h. Frieleriehsin Blberfeld.

Lehrbuch tier Geometkie als Leitfaden
beim Unterricht an höheren Lehranstalten Von W. blink.

5. Äujiage. Preis brosehirt 3 Mark.

Lehrbuch iler französ. sprache. von I. seiner-.
v

I. Cursus. Preis eartonirix 1 Mark 50 Pf.

speciell für das Bedürfniss derjenigen Schulen bearbeitet, die das Fran-

zösisehe als erste fremde spkaehe lehren.

Probe-Exemplare [92]
werden von tler Verlagshancllung get-ne zur vertiigang gestellu

.-

«

arm allen Kranken mit Recht

« als ein vortreffliches populajksmeclis
ziuisehos Werk empfohlen werden. —-

· Vorräthig in allen Buchhandlungexx 1931

Für die Reduktion verantwortlich: Fr. Eduard Keller. — Kommissions-Berlag von Robert Oppenheim in Berlin W., Karlsbad 6.

Druck von Striewing in Landsberg a. W.
C


